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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 27. Oktober 2008 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Ulla Jelpke, Ulrich
Maurer und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 16/10564 –

Auswirkungen der neuen Sprachanforderungen beim Ehegattennachzug – Bilanz
nach einem Jahr (Stand 30. September 2008)

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Auf einer Tagung des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften
(iaf e. V.) und der Türkischen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland
am 25. September 2008 in Berlin wurden die Auswirkungen der seit Ende
August 2007 geltenden neuen Einschränkungen des Ehegattennachzugs dar-
gestellt, bewertet und debattiert.

Cornelia Spohn vom iaf e. V. konstatierte, dass die langen Wartezeiten infolge
der neuen Sprachanforderungen mit viel menschlichem Leid verbunden seien:
„Die Menschen sind empört über die staatlichen Eingriffe in ihr Privatleben,
sie sind verzweifelt über hinhaltende oder unklare Angaben der Behörden, sie
sind wütend über die langen Trennungszeiten und sie verlieren das Vertrauen
in rechtsstaatliches Handeln“, heißt es in der Broschüre des iaf e. V. über Er-
fahrungen mit der Verschärfung beim Ehegattennachzug („Haben Sie noch
eine Idee?“, S. 3). In das Recht auf freie Partnerwahl und den Schutz der Fa-
milie werde massiv eingegriffen. Ein „Nutzen“ in Bezug auf die behauptete
Verhinderung von Zwangsverheiratungen sei nach einem Jahr „nicht zu erken-
nen“, der „Schaden“ der Neuregelung hingegen sei „zahlreich belegt“, heißt es
dort. „Die Sprachanforderung bekämpft nicht die Zwangsheirat, sondern er-
schwert den Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland. Frauen, die sich tat-
sächlich in Gewaltsituationen befinden, erfahren dabei kein Unterstützungs-
und Hilfsangebot. Ihre Zwangslage bleibt durch diese Regelung unberührt.
(…) Den Frauen würde somit eher geholfen sein, wenn sie zeitnaher in die
Bundesrepublik Deutschland einreisen könnten. Diese Neuregelung jedoch
setzt sie länger der Kontrolle der dortigen Familie aus und belässt sie damit in
ihrer Gewaltsituation“ (ebd., S. 36).

Hiltrud Stöcker-Zafari vom iaf e. V. veranschaulichte eine besonders des-
integrative Auswirkung der Neuregelung am Beispiel eines eingebürgerten
Griechen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Dieser denkt daran, die deutsche
Staatsangehörigkeit wieder aufzugeben, weil er dann als (nur) griechischer
Staatsangehöriger den Freizügigkeitsbestimmungen der Europäischen Union
gemäß seine Frau aus der Dominikanischen Republik auch ohne vorherigen
Sprachnachweis in die Bundesrepublik Deutschland nachholen könnte. Die so

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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genannte Inländerdiskriminierung (für Unionsbürger/Unionsbürgerinnen gel-
ten bessere Bedingungen als für Deutsche) führt zu absurden Ungleichbehand-
lungen in der Praxis und in Einzelfällen auch dazu, dass Deutsche vorüber-
gehend im europäischen Nachbarland ihren Wohnsitz nehmen, um dort als
EU-Angehörige ihre Ehegatten ohne zusätzliche behördliche Schikanen nach-
ziehen lassen zu können.

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Direktor des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte, legte dar, dass die Neuregelung der Sprachanforderungen vor der Ein-
reise „eindeutig nicht verhältnismäßig“ sei und für bestimmte Gruppen (etwa
Analphabeten) sogar einen „de-facto-Ausschluss“ vom Recht auf Familienzu-
sammenleben bedeute: Vor ihnen baue sich „keine Hürde, sondern eine Wand“
auf. Durch die gesetzlichen Einschränkungen würden nicht nur Einzelne aus-
grenzt, sondern die „Gesamt-Glaubwürdigkeit der Integrationspolitik“ gefähr-
det. Auch die deutsche Staatsangehörigkeit verliere im Übrigen an Wert, weil
in bestimmten Konstellationen (Sozialhilfebezug, Verbindungen zum Aus-
land) nunmehr selbst Deutschen ein Nachzug ihrer Ehegatten verweigert wer-
den könne. So seien „Staatsbürger 1. und 2. Klasse“ geschaffen worden.

Dr. Hans-Peter Uhl (CSU) bezeichnete sich auf der Tagung als „treibende Kraft
dieser Regelung“ und verteidigte sie: „Integration heißt deutsch lernen“.
600 Wörter seien lediglich „erbärmliches Mittelmaß“ und ließen sich „auch
ohne Strom und ohne Goethe-Institut“ auf der ganzen Welt („vom Nordpol bis
zum Südpol“) anhand eines „Pamphlets“ erlernen. Auf die besondere Situation
von Analphabeten und die fehlende Härtefallregelung hin angesprochen ant-
wortete er: „Wollen Sie die Masseneinwanderung von Analphabeten?“. Es gebe
ein „nationales Interesse, keine Analphabeten in Deutschland zu haben“. Le-
diglich die so genannte „Inländerdiskriminierung“ sah er kritisch: Er würde
seine „Hand nicht dafür ins Feuer legen“, dass dies „vor Gericht“ Bestand hätte.

Auch Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD) bekannte sich zu der Neuregelung: „Wir
[die SPD] haben die Regelung gewollt“, „das Gesetz wirkt“. Während er
einerseits erklärte: „Ich bin ein Täter, kein Opfer“, behauptete er anderseits:
„Wir wollen auf gar keinen Fall die Menschen quälen, niemanden“. Die nur
50-prozentige Bestehensquote beim Sprachtest weltweit (ohne vorherigen
Sprachkurs beim Goethe-Institut) bezeichnete er dessen ungeachtet als „be-
achtlich“.

In der Broschüre des iaf e. V. wird eine Betroffene mit folgenden Worten zi-
tiert (S. 26): „Das ist doch unmenschlich. Wollen die Verantwortlichen dies
nicht sehen und verstehen? Ich bin am Ende. Deutschland ist ein demokra-
tisches Land, so heißt es immer. Aber wen ich heirate, will der Staat entschei-
den, denn auf diese Weise gehen die Ehen kaputt. Wir sind auch kurz davor.
Kann sich die Regierung nicht vorstellen, wie es ist verheiratet zu sein, sich zu
lieben und trotzdem gezwungen zu werden getrennt zu leben? Jeden Tag de-
pressiv zu werden, darauf habe ich keine Lust und Ausdauer mehr. Ich weiß
nicht mehr weiter …“.

Konkrete Erfahrungsberichte machen deutlich, dass die Zusage etwa von
Staatsministerin und der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Prof. Dr. Maria Böhmer, niemand würde gehin-
dert, zum Ehegatten zu ziehen, und die geforderten Sprachkenntnisse ließen
sich in drei Monaten erwerben (Plenarprotokoll 16/144, S. 15188), sich in der
Praxis häufig als unzutreffend erweist. Dies bestätigen auch die statistischen
Angaben der Bundesregierung zum Rückgang der erteilten Visa zum Ehegat-
tennachzug. Der Vergleich des 1. Halbjahres 2007 mit dem 1. Halbjahr 2008
(d. h. vor und nach der Gesetzesänderung) ergibt für die vier Hauptherkunfts-
länder – Türkei, Kosovo, Russland und Thailand – einen Rückgang der erteil-
ten Visa um 35 bis 42 Prozent (vgl. Antwort des Auswärtigen Amtes vom
8. September 2008 auf die schriftlichen Fragen der Abgeordneten Sevim
Dağdelen 5 bis 7 auf Bundestagsdrucksache 16/10215). Die Bundesregierung
geht offenkundig davon aus, dass die gesetzlichen Einschränkungen des
Ehegattennachzugs eine dauerhafte und nicht nur vorübergehende Wirkung
haben. In einer „Hintergrundinformation“ des Bundesministeriums des Innern
„zum Berichterstattervorschlag – Durchführung von Integrationskursen nach
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der Integrationskursverordnung“ (ohne Datum) heißt es: „Grund hierfür
[Rückgang der integrationskursberechtigten Neuzuwanderer] ist ein weiterer
Rückgang des Familiennachzugs infolge der geforderten einfachen Sprach-
kenntnisse für nachziehende Ehegatten. Für 2009 wird mit einer Stabilisierung
der Anzahl der Neuzuwanderer insgesamt auf diesem niedrigen Niveau ge-
rechnet“.

1. Wie viele Visa zum Ehegattennachzug wurden im 3. Quartal des Jahres
2008 erteilt (bitte auch die Vergleichswerte für das 3. Quartal 2007 und das
2. Quartal 2008 und den jeweiligen prozentualen Rückgang oder Anstieg
benennen)?

Die Gesamtzahl der im 3. Quartal 2008 weltweit erteilten Visa zum Ehegatten-
nachzug liegt noch nicht vor. In der Anlage 1 ist die Gesamtzahl des zweiten
Quartals 2008 in Vergleich zur Zahl des ersten Quartals des Jahres 2008 und
des zweiten Quartals 2007 gesetzt.

a) Wie lauten die entsprechenden Angaben zu den 15 stärksten Herkunfts-
ländern, differenziert nach Ländern (bitte in absoluten und relativen
Zahlen)?

Für die 15 Herkunftsländer mit dem höchsten Aufkommen an Visumanträgen
zum Ehegattennachzug sind in der Anlage 2 die Zahlen für das zweite Quartal
2008 in Vergleich zu den Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2008 und des
zweiten Quartals 2007 gesetzt.

b) Wie lauten die entsprechenden Angaben zu den 15 stärksten Herkunfts-
ländern, differenziert nach Zuzug zu Deutschen/Nicht-Deutschen/Ehe-
frauen/Ehemännern?

Da die Vergleichszahlen des zweiten Quartals 2008 zum ersten Quartal 2008
und zum zweiten Quartal 2007 vorliegen, wurden in Anlage 3 die Zahlen des
dritten Quartals 2008 (soweit bereits vorhanden) sowie des zweiten Quartals
2008 und des dritten Quartals 2007 zusammengefasst.

c) Wie viele Visa zum Ehegattennachzug wurden im 1. Halbjahr 2007 bzw.
im 1. Halbjahr 2008 erteilt, und wie lauten die jeweiligen Veränderun-
gen in Prozent (bitte nach allen 185 Visumsstellen differenziert angeben;
die umfassende Datenabfrage ist erforderlich, weil die Bundesregierung
in bisherigen Antworten nicht bereit oder in der Lage war, jenseits der
15 herkunftsstärksten Länder die Zahlen der einzelnen Vertretungen so
zusammenzuzählen, dass Angaben zu Ländern und nicht zur Visums-
stellen gemacht werden; vgl. Bundestagsdrucksache 16/10198, Ant-
wort zu Frage 2 und Antwort vom 8. September 2008 auf die schrift-
lichen Fragen 5 bis 7 auf Bundestagsdrucksache 16/10215)?

Die Zahlen der erteilten Visa zum Ehegattennachzug sind in der Anlage 4 dar-
gestellt.

2. Wie lautet die gesonderte Statistik des Auswärtigen Amts zum Sprach-
nachweis beim Ehegattennachzug für die zehn Hauptherkunftsländer (ge-
messen am Stand des 2. Quartals 2007; vgl. Anlage 2 zu Bundestags-
drucksache 16/9137) für das 3. Quartal 2008 (bitte auch die Vergleichs-
werte für das 2. Quartal benennen)?

Die gesonderte Statistik für das dritte Quartal 2008 ist in der Anlage 5 dar-
gestellt. Im Übrigen wird auf Anlage 2 zur Antwort der Bundesregierung zu
Frage 5 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdruck-
sache 16/10052 vom 24. Juli 2008 verwiesen.
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3. Wie erklärt sich die Bundesregierung den exorbitanten Rückgang – wenn
auch auf niedrigem absolutem Niveau, aber immerhin im zweistelligen Be-
reich – der erteilten Visa zum Ehegattennachzug in den Vertretungen Rio
de Janeiro um 91 Prozent, Seoul um 87 Prozent und Bischkek (Kirgisien)
um 71 Prozent im Vergleich der ersten Halbjahreswerte 2007/2008 (vgl.
Bundestagsdrucksache 16/10198, Anlage 1)?

Der Bundesregierung liegen keine gesicherten Erkenntnisse über die Ursachen
der genannten Veränderungen vor. Für das deutsche Generalkonsulat in Rio de
Janeiro ist darauf hinzuweisen, dass bei Hinzuzählung der insgesamt 20 im ers-
ten Halbjahr 2008 erteilten Visa zur Eheschließung in Deutschland mit an-
schließendem Daueraufenthalt der Rückgang im Vergleich zum ersten Halbjahr
2007 lediglich 10 Prozent beträgt. Koreanische Staatsangehörige können nach
§ 41 der Aufenthaltsverordnung visumfrei nach Deutschland einreisen und in-
nerhalb von drei Monaten nach der Einreise bei den Ausländerbehörden einen
Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug beantragen.

4. Geht die Bundesregierung – in Kenntnis der Tatsache, dass die Visumszah-
len nach dem Einbruch im 4. Quartal 2007 im 1. und 2. Quartal 2008 wie-
der angestiegen sind, dass aber zugleich die Zahlen der erteilten Visa zum
Ehegattennachzug immer noch deutlich unterhalb der Werte von vor der
Gesetzesänderung liegen, insbesondere bezogen auf die 15 bzw. noch stär-
ker auf die vier stärksten Herkunftsländer – davon aus, dass die Neurege-
lung der Sprachanforderungen vor Einreise zu einem dauerhaften Rück-
gang des Ehegattennachzugs führt (bitte begründen)?

a) Wenn nein, wie ist dies vereinbar mit der in der Vorbemerkung zitierten
Hintergrundinformation des Bundesministeriums des Innern zu der
Kostenkalkulation für Integrationskurse im Jahr 2009, die von einer
„Stabilisierung“ auf dem „niedrigen Niveau“ des Jahres 2008 ausgeht?

b) Wie bewertet sie diese Entwicklung und entspricht der allgemeine
Rückgang der erteilten Visa zum Ehegattennachzug der Intention der
gesetzlichen Neuregelung?

Antwort zu den Fragen 4 und 4b.

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 3 der Kleinen Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/10198 vom 2. Septem-
ber 2008 verwiesen.

Antwort zu Frage 4a.

Grundlage der Teilnehmerprognose des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge für die Durchführung von Integrationskursen ist nicht die Zahl der erteil-
ten Visa, sondern die Zahl der von den Ausländerbehörden ausgestellten Teil-
nahmeberechtigungen.

Die für die Jahre 2008 und 2009 geschätzte Teilnehmerzahl bei Integrationskur-
sen berücksichtigt die Einschätzung der Bundesregierung, dass es in diesem
Zeitraum im Vergleich zu den Vorjahren zu einem vorübergehenden Rückgang
bei der Teilnahme von Ehegatten kommen kann, die sich vor ihrem Zuzug nach
Deutschland aufgrund der Neuregelung zunächst die notwendigen Deutsch-
kenntnisse aneignen müssen.

c) Geht die Bundesregierung insbesondere davon aus, dass der zahlen-
mäßige Rückgang – auch konkret in Bezug auf die Türkei – in etwa
dem Anteil von Zwangsehen im Rahmen des Ehegattennachzugs ent-
spricht, und wenn nein, hält sie die Sprachanforderungen vor der Ein-
reise nach wie vor für ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung von
Zwangsheiraten (bitte begründen)?
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Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 7 der Kleinen Anfrage
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 16/9722
vom 24. Juni 2008 verwiesen.

d) Wie bewertet sie die gesetzliche Neuregelung insgesamt vor dem Hin-
tergrund, dass empirisch nachvollziehbare Angaben dazu, ob sie dazu
beitrug, Zwangsverheiratungen zu verhindern, nicht gemacht werden
können, während zugleich z. B. der Verband iaf e. V. darauf hinweist,
dass sich im Gegenteil die Neuregelung sogar negativ für die Opfer von
Zwangsverheiratungen auswirkt, weil sie länger in der Gewaltsituation
und der Kontrolle der Familie vor Ort ausharren müssen und erst zeit-
lich verzögert Zugang zu Integrationskursen und Beratungs- und
Hilfsangeboten in der Bundesrepublik Deutschland erhalten?

Anders als die Frage unterstellt trägt die gesetzliche Regelung gerade dazu bei,
den Nachzug zwangsverheirateter Ehegatten nach Deutschland und damit die
in der Frage beschriebene Konstellation von vornherein zu verhindern.
Zwangsverheiratungen verfehlen auf diese Weise ihr Ziel. Im Übrigen wird auf
die Antwort der Bundesregierung zu Frage 24a der Kleinen Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/7288 vom 27. November 2007
verwiesen.

e) Wie bewertet sie die gesetzliche Neuregelung insgesamt vor dem Hin-
tergrund, dass das Ziel einer Förderung der Integration nicht erreicht
wird, weil die Betroffenen im Ausland wesentlich länger benötigen, um
Sprachkenntnisse zu erwerben, weil sie damit auch später in die hiesige
Gesellschaft integriert werden und weil insgesamt die Identifikation mit
der hiesigen Gesellschaft erschwert wird, wenn sich die Betroffenen
von Beginn an aufgrund der als Diskriminierung empfundenen Behör-
denerfahrungen als nicht gewollt oder unerwünscht fühlen (vgl. Bro-
schüre des iaf e. V., S. 36)?

Die bereits vor der Einreise erworbenen Sprachkenntnisse erleichtern das
unmittelbare Zurechtfinden des Ehegatten in Deutschland. Der Gesetzgeber
fordert vor dem dauerhaften Zuzug aus dem jeweiligen Herkunftsland nach
Deutschland grundsätzlich für alle zuziehenden Ehegatten entsprechende Be-
mühungen zur sprachlichen Integrationsvorbereitung.

f) Wie bewertet sie die gesetzliche Neuregelung insgesamt vor dem Hin-
tergrund, dass nach Angaben des iaf e. V. zunehmend (oft hoch qualifi-
zierte) Deutsche über ihre Auswanderung nachdenken bzw. diese auch
vollziehen, weil sie sich infolge der mit der Neuregelung verbundenen
(Inländer-)Diskriminierung und erlebten Gängelung nicht mehr mit die-
sem Staat identifizieren können?

Die Bundesregierung geht davon aus, dass es sich um nicht repräsentative Ein-
zelfälle handelt.

g) Wie bewertet sie die gesetzliche Neuregelung insgesamt vor dem Hin-
tergrund, dass die derzeitige „Inländerdiskriminierung“ für eingebür-
gerte Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit einen Anreiz bietet,
ihre deutsche Staatsangehörigkeit wieder aufzugeben (vgl. Broschüre
des iaf e. V., S. 31 f.)

Die Regelung zum Sprachnachweis setzt aus Sicht der Bundesregierung keinen
derartigen Anreiz.
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5. Wie erklärt sich die Bundesregierung, dass auf der in der Vorbemerkung
genannten Tagung es immer noch als eines der entscheidenden Probleme
in der Praxis beschrieben wurde, dass die Bearbeitung von Visumsanträgen
zum Ehegattennachzug häufig von der Vorlage eines Sprachzertifikats ab-
hängig gemacht wird, obwohl Sprachkenntnisse auch anders nachgewiesen
werden können, angesichts ihrer Antwort auf die Frage 9 auf Bundestags-
drucksache 16/10052, wonach es hierfür „keine Anhaltspunkte“ gebe, und
welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung unternommen
oder plant sie, um solche weisungswidrigen Praktiken künftig aus-
zuschließen – oder mit welchen Gründen zieht sie gegebenenfalls die An-
gaben von Fachverbänden wie dem iaf e. V. in Zweifel?

Es wird auf die Antworten der Bundesregierung zu Frage 13 der Kleinen An-
frage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/9137 vom 7. Mai
2008 und zu Frage 9 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bun-
destagsdrucksache 16/10052 vom 24. Juli 2008 verwiesen.

6. Stimmt die Bundesregierung der Einschätzung zu, dass das Argument,
Zwangsverheiratete hätten in der Bundesrepublik Deutschland keinen
Zugang zu Integrationskursen (etwa, weil sie an einem Integrationskurs-
besuch gewaltsam oder unter Druck gehindert würden), insbesondere in
Hinblick auf die besonders hohe tatsächliche Teilnahmequote bei zur Inte-
grationskursteilnahme verpflichteten Neuzuwanderinnen und Neuzuwan-
derern aus der Türkei (vgl. Bundestagsdrucksache 16/9137, Anlage 3),
aber auch angesichts des vorhandenen aufenthalts- und sozialrechtlichen
Sanktionsinstrumentariums in solchen Fällen nicht zutreffend ist, und
wenn nein, warum nicht?

Erkenntnisse über einen Zusammenhang zwischen Fällen von Zwangsverheira-
tung und der Teilnahme an Integrationskursen liegen der Bundesregierung nicht
vor.

7. Wie beurteilt die Bundesregierung Angaben von Betroffenen bzw. von Be-
ratungspersonen auf der in der Vorbemerkung benannten Tagung,

a) wonach das Goethe-Institut in Bogota eingeräumt habe, dass der
Sprachtest zeitweilig zu schwer gewesen sei und deshalb bei einer Wie-
derholungsprüfung „nur“ eine Gebühr in halber Höhe erhoben wurde?

Alle Prüfungssätze des Goethe-Instituts zur Prüfung „Start Deutsch 1“ sind auf
das Niveau „A1“ des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen ausgelegt
und wurden an verschiedenen Prüfungsorten mit einer repräsentativen Test-
gruppe vorab erprobt. Die Durchführung des Tests am Goethe-Institut in
Bogota weicht hiervon nicht ab.

b) wonach die mit dem Spracherwerb verbundenen hohen Kosten zu er-
höhten Abhängigkeiten und gefestigten ungleichen Machtverhältnissen
zwischen deutschen Ehemännern und (nachziehenden) Ehefrauen füh-
ren können, weil Frauen nach der Einreise dann damit unter Druck ge-
setzt werden können, wie viel Geld die Männer für sie haben ausgeben
müssen?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 5e der Kleinen Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/9137 vom 7. Mai 2008
verwiesen.
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c) wonach es bereits die Vorsprachesituation in den Botschaften häufig
verhindere oder erschwere, Sprachkenntnisse auch ohne entsprechen-
des Zertifikat nachweisen zu wollen (Brüllen durch Trennscheiben;
Sprechanlagen)?

Die persönliche Vorsprache von Antragstellerinnen und Antragstellern im
Visumverfahren zum Familiennachzug findet unter Berücksichtigung der akus-
tischen Gegebenheiten überwiegend in einem räumlich gesonderten Bereich
der Visastelle statt.

Auch wo eine solche Trennung aufgrund der baulichen Situation der Auslands-
vertretung nicht möglich ist, wird sichergestellt, dass die beim dauerhaften
Familienzuzug bedeutsame persönliche Vorsprache der Antragsteller möglichst
ungestört erfolgen kann.

8. Welche Gründe sprechen dagegen oder dafür, mit einem Sprachvisum nach
§ 16 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) in die Bundesrepublik
Deutschland befristet einzureisen, hier einen Sprachkurs zu besuchen
– wesentlich kostengünstiger als im Ausland und mit Unterstützung der
Ehegatten –, die Kenntnisse über A1 hier zertifizieren zu lassen, dann aus-
zureisen und mit dem entsprechenden Visum zum Ehegattennachzug wie-
der einzureisen?

a) Falls die Bundesregierung ein solches Verfahren ablehnt oder für unzu-
lässig hält, wie wäre dies zu begründen angesichts des Umstandes, dass
auch bei diesem Verfahren der Spracherwerb des geforderten Niveaus
vor der endgültigen Einreise gesichert und damit der Gesetzeszweck er-
füllt wäre?

b) Falls sie ein solches Verfahren befürwortet und für sinnvoll hält, wird
sie die deutschen Botschaften im Ausland entsprechend anweisen, sol-
che Visa zum Zweck des Spracherwerbs in der Bundesrepublik
Deutschland auch zu erteilen, weil andernfalls mit Ablehnungen unter
Hinweis auf das eigentlich erforderliche Visum zum Ehegattennachzug
gerechnet werden müsste (bitte begründen; vgl. iaf-Broschüre, S. 20)?

c) Hält die Bundesregierung ein solches Verfahren für einen „Visums-
missbrauch“ bzw. insbesondere aus dem Grund für unzulässig, weil
eigentlich ein Visum für den Ehegattennachzug benötigt würde – aber
worin läge dann der Missbrauch, wenn doch jeweils der gesetzlich vor-
gesehene Zweck erfüllt wäre (bitte begründen)?

Antwort zu den Fragen 8 und 8a bis 8c.

Einreise und Aufenthalt für einen nichtstudienvorbereitenden Sprachkurs sind
nach § 16 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes allgemein und daher auch für Ehe-
gatten möglich. Nach den allgemeinen Bestimmungen des § 5 des Aufenthalts-
gesetzes ist bei der Visumerteilung die Rückkehrabsicht festzustellen. Mit
Blick darauf ist bei der Erteilung eines Visums zum Sprachkurs nach § 16
Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes ein etwaiger Wunsch nach Familiennachzug in
Rechnung zu stellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass den Ausländerbehör-
den nach § 16 Abs. 5 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes kein
Ermessen für einen etwaigen Aufenthaltszweckwechsel zum unmittelbar an-
schließenden Daueraufenthalt im Inland eingeräumt ist, weil der Nachweis ein-
facher Deutschkenntnisse beim Ehegattennachzug nach Sinn und Zweck der
gesetzlichen Regelung vor dem Zuzug nach Deutschland im Visumverfahren
erfolgen soll.
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9. Wie beurteilt es die Bundesregierung, dass etwa die Hälfte aller Sprach-
testteilnehmerinnen und -teilnehmer weltweit den Test „Start Deutsch 1“
nicht besteht, wenn zuvor kein Sprachkurs der Goethe-Instituts besucht
wurde, sondern die Sprachkenntnisse an anderen Sprachkursträgern ange-
eignet oder im Selbststudium erlernt wurden (vgl. Bundestagsdrucksache
16/10198, Antwort zu Frage 6)?

Der Grund für die geringeren Erfolgsquoten von Prüfungsteilnehmern ohne vor-
herige Prüfungsvorbereitung an einem Goethe-Institut (so genannte externe
Teilnehmer) liegt nach Einschätzung der Bundesregierung vorrangig darin, dass
bei dieser Teilnehmergruppe in der Regel das Prüfungsformat nicht oder nur un-
zureichend bekannt ist und die erforderlichen Deutschkenntnisse nicht vorhan-
den sind. Trotz ausführlicher Beratungsangebote durch das Goethe-Institut vor
Ort und im Internet werden die Empfehlungen zur Prüfungsvorbereitung von
Prüfungsteilnehmern im Vorfeld nicht immer im erforderlichen Maße beachtet.

a) Lässt sich in Anbetracht dieses Umstandes die Einschätzung aufrecht-
erhalten, die geforderten Sprachkenntnisse seien im Regelfall in etwa
drei Monaten zu erwerben (bitte begründen)?

Die meisten Goethe-Institute bieten Kurse zum Niveau „A1“ an, die ca. 160 Un-
terrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten umfassen. Diese können sich je nach
wöchentlicher Stundenfrequenz auf zwei oder mehr Monate erstrecken. Je nach
örtlicher Nachfrage bieten manche Goethe-Institute auch andere Kursmodelle
an, wie beispielsweise Intensivkurse, Wochenendkurse und Kurse über einen
längeren Zeitraum ohne einen täglichen Kursbesuch.

b) Ist in Anbetracht dieses Umstandes die Einschätzung, etwa von Dr. Hans-
Peter Uhl (siehe Vorbemerkung), realistisch, in der ganzen Welt ließen
sich die geforderten Sprachkenntnisse mühelos auch ohne die Hilfe der
Goethe-Institute erwerben (bitte begründen)?

c) Wie bewertet die Bundesregierung den Umstand, dass durch die erheb-
liche Differenz zwischen den Bestehensquoten mit und ohne vorherige
Sprachkursteilnahme an Goethe-Instituten die Betroffenen zumindest
indirekt unter Druck gesetzt werden, einen teuren Sprachkurs an einem
Goethe-Institut zu belegen, um möglichst schnell mit ihren Ehepartnern
zusammen leben zu können?

Antwort zu den Fragen 9b und 9c.

Es wird auf die Antworten der Bundesregierung zu den Fragen 10b, 13 und 14
der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache
16/7288 vom 27. November 2007 verwiesen. Unter anderem die weltweit stei-
genden Zahlen von externen Teilnehmern an Prüfungen des Goethe-Instituts,
die derzeit etwa zwei Drittel der gesamten Zahl von Prüfungsteilnehmern aus-
machen, belegen die vorhandenen Möglichkeiten zu einem anderweitigen
vorbereitenden Spracherwerb. Eine hinreichende Vorbereitung ist jedoch unab-
hängig von der individuellen Art und Weise des Deutschlernens notwendige Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Feststellung der einfachen Deutschkenntnisse.

d) Wie bewertet die Bundesregierung vor dem Hintergrund der erheb-
lichen Differenz zwischen den Bestehensquoten mit und ohne vorhe-
rige Sprachkursteilnahme an Goethe-Instituten die Schlechter- bzw.
Ungleichbehandlung von Staatsangehörigen aus Ländern, in denen
keine Goethe-Institute existieren bzw. von Personen, die in weiter Ent-
fernung zu einem Goethe-Institut leben?

In Herkunftsstaaten, in denen das Sprachzertifikat des Goethe-Instituts bzw.
seiner Lizenznehmer nicht angeboten wird, stellen die Auslandsvertretungen
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gemäß der Vorgabe des Aufenthaltsgesetzes die einfachen Deutschkenntnisse
im Rahmen der persönlichen Vorsprache des Ehegatten selbst fest. Im Übrigen
wird auf die Antwort zu Frage 9b und Frage 9c verwiesen.

e) Wie hoch ist der prozentuale Anteil derjenigen, die ein Visum zum
Ehegattennachzug beantragen, Sprachkenntnisse nachweisen müssen
und zuvor keinen Sprachkurs eines Goethe-Instituts besucht haben
(bitte gegebenenfalls auch Schätzungen angeben)?

Eine statistische Erfassung nach diesen Kriterien findet nicht statt.

10. Welches waren die jeweils 20 Länder, in denen die Bestehensquoten für
die Prüfung „Start Deutsch 1“ an Goethe-Instituten weltweit am höchsten
bzw. am niedrigsten waren, und wie waren dort jeweils die entsprechen-
den Quoten (bitte differenzieren nach vorheriger Sprachkursteilnahme
oder nur Prüfungsteilnahme; Wiederholung der Frage 7b auf Bundes-
tagsdrucksache 16/10113, die wegen der Sommerschließungspausen an
den meisten Goethe-Instituten im Ausland zunächst nicht beantwortet
werden konnte)?

Die Tabelle der Anlage 6 gibt die Prüfungsdaten für den Zeitraum Januar bis
August 2008 für die 15 Hauptherkunftsländer des Ehegattennachzugs wieder.
Dabei wird unterschieden zwischen internen Prüfungsteilnehmern, die zuvor an
einen Sprachkurs des Goethe-Instituts teilgenommen haben, und den übrigen
externen Prüfungsteilnehmern. Eine statistische Unterscheidung zwischen erst-
maliger und wiederholter Prüfungsteilnahme erfolgt nicht.

11. Wie beurteilt die Bundesregierung den finanziellen Nachteil, der sich für
den in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ehegatten daraus er-
gibt, dass erst nach der Einreise des Partners/der Partnerin die Lohnsteu-
erkarte gewechselt werden kann (in einem in der Broschüre des iaf e. V.
konkret benannten Beispielsfall wird dieser Verlust auf 2 280 Euro bei
sechsmonatiger Wartezeit beziffert; zudem können finanzielle Mehrbe-
lastungen, die durch das Getrenntleben und die Finanzierung der Sprach-
kurse im Ausland anfallen, steuerlich nicht geltend gemacht werden)?

Aus Sicht der Bundesregierung sollten integrations- und migrationspolitische
Entscheidungen möglichst von steuerrechtlichen Erwägungen freigehalten
werden.

12. a) Warum verweist die Bundesregierung einerseits zur Begründung der
Einschränkung des Ehegattennachzugs durch Sprachanforderungen
vor der Einreise auf die Niederlande und Frankreich, wo ähnliche Re-
gelungen getroffen wurden, verweigert aber andererseits eine Bewer-
tung von Entscheidungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in
Großbritannien, die ausdrücklich erst nach der Einreise den Erwerb
von Sprachkenntnissen zu verlangen (vgl. KNA-Meldung vom 24. Juli
2008 und Bundestagsdrucksache 16/10198, Antwort zu Frage 9b)?

Die Bundesregierung berücksichtigt bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen
die Erfahrungen anderer Länder, entscheidet jedoch nach Maßgabe ihrer eige-
nen politischen Zielsetzung.
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b) Von welchen anderen europäischen Ländern weiß die Bundesregie-
rung, dass sie Einschränkungen des Ehegattennachzugs durch die Be-
dingung eines Spracherwerbs vor der Einreise vornehmen wollen, und
in welchem Stadium befinden sich dort jeweils die entsprechenden
Pläne?

Die Bundesregierung verfügt über keine umfassende Übersicht über etwaige
Regelungsvorhaben in anderen Staaten der Europäischen Union.

13. Wie bewertet die Bundesergierung das Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs in der Sache Metock (C-127/08), und welche Konsequenzen zieht
sie hieraus?

a) Wird sie insbesondere die deutsche Rechtslage und Praxis der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) anpassen – zumin-
dest, bis gegebenenfalls die Freizügigkeitsrichtlinie oder die Recht-
sprechung des EuGH geändert wird –, und wenn ja, wann und wie,
und wenn nein, warum nicht, und warum hält die Bundesregierung die
Entscheidung des EuGH nicht für verbindlich?

b) In welcher Weise wird die Bundesregierung eventuell versuchen, das
Urteil vom EuGH noch einmal überprüfen zu lassen (wie von ihrem
Staatssekretär in der Innenausschusssitzung vom 24. September 2008
angedeutet)?

c) Wird die Bundesregierung gegebenenfalls im Rat auf eine Änderung
der EU-Freizügigkeitsrichtlinie drängen, und wenn ja, was hat sie
diesbezüglich womöglich bereits unternommen?

d) Wie schätzt die Bundesregierung die Erfolgschancen einer solchen
Änderung ein (müsste sie einstimmig erfolgen?), und stimmt sie ins-
besondere der von Dr. Hans-Peter Uhl auf der in der in der Vorbemer-
kung benannten Tagung geäußerten Einschätzung zu: „Schäuble wird
sagen: Wir ändern das. Die anderen werden sich zwar sträuben, aber
wie lange?“?

e) Ist es zutreffend, dass die Bundesregierung in dem besagten Verfahren
in ihrer Stellungnahme dargelegt hat, dass die Freizügigkeitsrichtlinie
auch deshalb so ausgelegt werden müsse, wie sie es nach Auffassung
des EuGH nunmehr als unzulässig bezeichnet werden muss, weil an-
sonsten die Benachteiligung Deutscher als nicht gerechtfertigt angese-
hen werden könne, und folgert hieraus nicht zwingend, nach der Ent-
scheidung des EuGH bzw. zumindest, solange sie rechtlich Bestand
hat, generell oder zumindest in Bezug auf den Nachzug zu deutschen
Staatsangehörigen auf den Nachweis von Sprachkenntnissen im Aus-
land verzichtet werden muss?

Antwort zu den Fragen 13 und 13a bis 13e.

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache „Metock“ (C-127/08) auf
ein irisches Vorabentscheidungsersuchen hin entschieden, dass die Richtlinie
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004
(Freizügigkeitsrichtlinie) drittstaatsangehörigen Familienangehörigen von
Unionsbürgern das Recht einräumt, sich mit dem Unionsbürger in einem an-
deren als dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsangehörig-
keit der Unionsbürger besitzt, aufzuhalten und zwar unabhängig davon, ob
sich der Drittstaatsangehörige bereits rechtmäßig in der Gemeinschaft aufhält
und ob die Eheschließung mit dem Unionsbürger vor oder nach der Zuwande-
rung in die Gemeinschaft erfolgt ist. Der Gerichtshof hat dabei seine entge-
genstehende Rechtsauffassung in der Rechtssache „Akrich“ (C-109/01) aus-
drücklich aufgegeben.
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Die in der deutschen Verwaltungspraxis insbesondere im Visumverfahren auf
Grund des letztgenannten Urteils bisher vorgenommene und in dem o. g. Vor-
abentscheidungs-verfahren u. a. von der Bundesregierung vertretene Unter-
scheidung zwischen dem Erstzuzug eines drittstaatsangehörigen Familien-
angehörigen aus dem Herkunftsstaat zu einem Unionsbürger in das Gemein-
schaftsgebiet und der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union war
infolge der vorgenannten Entscheidung des Gerichtshofs aufzugeben. Das
Auswärtige Amt hat seine Weisungslage zum Visumverfahren in Abstimmung
mit dem Bundesministerium des Innern am 1. August 2008 angepasst. Die
Länder sind durch ein Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern am
12. September 2008 unterrichtet worden.

Der Rat der Innen- und Justizminister hat sich auf seiner Sitzung am 25. Sep-
tember 2008 mit der Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache
„Metock“ befasst. Die Europäische Kommission wird bis Ende des Jahres 2008
einen Bericht über die Anwendung der Freizügigkeitsrichtlinie in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union vorlegen. Die Kommission hat zudem am
22. September 2008 eine Expertengruppe aus Vertretern der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union konstituiert, um die bisherige Anwendung der Freizü-
gigkeitsrichtlinie gemeinsam zu evaluieren. Gegenstand dieser Evaluierung
werden auch die Auswirkungen der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofs
sein. Eine Änderung der Freizügigkeitsrichtlinie unterläge dem generellen Ini-
tiativrecht der Europäischen Kommission und dem Mitentscheidungsverfahren
zwischen Rat und Europäischem Parlament. Sie ist in Betracht zu ziehen, so-
weit sie zur Gewährleistung einer besseren Steuerung der legalen Zuwanderung
erforderlich ist. Die Bundesregierung wird das weitere Vorgehen nach Ab-
schluss der Evaluation prüfen.

Die Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache „Metock“ berührt nicht
den Ehegattennachzug von Drittstaatsangehörigen zu Deutschen. Dieser Perso-
nenkreis unterfällt grundsätzlich dem deutschen Aufenthaltsgesetz und den dort
geregelten Zuzugsvoraussetzungen, darunter der Nachweis einfacher Deutsch-
kenntnisse.

Der Gerichtshof hat in der genannten Entscheidung zur Frage einer „umgekehr-
ten Diskriminierung“ erneut klargestellt, dass dieser Sachverhalt mangels eines
grenzüberschreitenden Bezugs nicht in den Anwendungsbereich des Gemein-
schaftsrechts fällt.

14. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem Bericht der
Europäischen Kommission zum Familiennachzug, insbesondere aus der
darin enthaltenen Feststellung, dass Kosten für Sprachtests und -kurse
nicht dazu führen dürften, dass Familien mit niedrigem Einkommen aus-
gegrenzt werden (dpa, 8. Oktober 2008)?

Die Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das
Recht auf Familienzusammenführung steht den Regelungen zum Familien-
nachzug des Aufenthaltsgesetzes nicht entgegen.

15. Wie ist der – in Einzelfällen extrem hohe – finanzielle und zeitliche Auf-
wand zum Erlernen einfacher deutscher Sprachkenntnisse im Ausland
und der damit verbundene Eingriff in das Recht auf Zusammenleben der
Ehegatten zu rechtfertigen angesichts des Umstandes, dass die Betroffe-
nen dann nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ohnehin
noch einmal einen regulären, mindestens 600-stündigen Integrations-
bzw. Sprachkurs besuchen müssen und die im Ausland mühsam erworbe-
nen Sprachkenntnisse im Regelfall nicht einmal ausreichen, um die Teil-
nahme an einem verkürzten 400-stündigen Intensivkurs zu ermöglichen
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(so die Sachinformation des Bundesministeriums des Innern vom
19. September an den Abgeordneten Roland Claus, Antwort zu Frage 5)?

a) Muss den Betroffenen der Spracherwerb im Ausland vor diesem Hin-
tergrund nicht wie eine Verhöhnung und unnötige Quälerei erschei-
nen?

b) Und wie lauten die Antworten der Bundesregierung zu den beiden
vorherigen Fragen, wenn bedacht wird, dass ein Volkshochschulkurs
zur Erreichung des Sprachniveaus A1 in der Bundesrepublik Deutsch-
land z. B. 48 Euro kostet, während z. B. in Jamaica mit Kosten in
Höhe von beispielsweise über 1 500 Euro (Kursgebühren, Miete, Ver-
pflegung für den Zeitraum des Kurses) gerechnet werden muss, wie in
der Broschüre des iaf e. V. bezogen auf einen konkreten Fall ausge-
führt wird (S. 15)?

Antwort zu den Fragen 15, 15a und 15b.

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 23b der Kleinen
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/7288 vom
27. November 2007 verwiesen.

16. Entspricht die Verhinderung der Einwanderung von Analphabeten nach
Auffassung der Bundesregierung einem legitimen nationalen Interesse
(bitte begründen)?

Gesetzgeberisches Ziel der Einführung des Sprachnachweises sind die Förde-
rung der Integration und die Bekämpfung von Zwangsverheiratung, nicht die
Verhinderung des Familiennachzugs. Im Hinblick auf das erstgenannte Ziel be-
steht ein Interesse daran, dass nachziehende Ehegatten tatsächlich in der Lage
sind, sich in Deutschland dauerhaft zu integrieren. Hierzu gehören grundle-
gende Lese- und Schreibfertigkeiten in deutscher Sprache. Im Übrigen wird auf
die Antwort zu Frage 17 verwiesen.

a) Wenn ja, rechtfertigt dieses Ziel eine Einschränkung in das Recht auf
Zusammenleben der Ehegatten dergestalt, dass eine jahrelange oder
sogar dauerhafte Trennung die Folge ist (bitte begründen)?

b) Wenn nein, weshalb gibt es dann keine Härtefallregelung für Analpha-
beten, um diesen ein Zusammenleben mit ihren Ehepartnern in der
Bundesrepublik Deutschland in einer absehbaren Zeit zu ermöglichen
(bitte begründen)?

Antwort zu den Fragen 16a und 16b.

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 5f der Kleinen Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/9137 vom 7. Mai 2008
verwiesen.

c) Wie beurteilt es die Bundesregierung in diesem Zusammenhang, dass
Voraussetzung für die Teilnahme an einem Deutschkurs an einem
Goethe-Institut oftmals eine höhere Schulbildung und die Beherr-
schung der lateinischen Schrift ist und/oder keine Kurse für Analpha-
beten vorgesehen sind, so dass der Erwerb der geforderten deutschen
Sprachkenntnisse faktisch unmöglich ist oder Jahre dauert (vgl. die
Broschüre des iaf e. V. , S. 17 f. und die in der Vorbemerkung zitierten
Ausführungen von Prof. Dr. Heiner Bielefeldt)?

Eine höhere Schulbildung ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an Kursen
des Goethe-Instituts. Das Goethe-Institut geht in den Sprachkursen metho-
disch-didaktisch gezielt auf Kursteilnehmer mit teilweise sehr unterschied-
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lichen Lern- und Ausbildungshintergründen, darunter auch nicht lateinisch
alphabetisierte Teilnehmer, ein. Es bietet teilweise eine zusätzliche Betreuung
für die Teilnehmergruppe der nachziehenden Ehegatten an. Darüber hinaus
wurde das Sprachkursangebot an ausgewählten Goethe-Instituten durch einen
Vorbereitungsunterricht für lernungewohnte Personen und durch Alphabetisie-
rungskurse für Personen ohne Kenntnis der lateinischen Schrift ausgeweitet.
Die Lehrkräfte des Goethe-Instituts werden in besonderen Fortbildungen auf
den Unterricht mit der Zielgruppe der zuziehenden Ehegatten vorbereitet. Die
primäre Alphabetisierung in der Muttersprache fällt jedoch in die Zuständigkeit
der Bildungseinrichtungen der jeweiligen Herkunftsstaaten.

17. Kann nach Auffassung der Bundesregierung der Erwerb und Nachweis
einfacher Deutschkenntnisse im Ausland auch als ein „Indikator für Inte-
grationsfähigkeit“, d. h. als „Test“ dafür, ob die Betroffenen bereit und/
oder fähig sind, sich in der Bundesrepublik Deutschland zu integrieren,
gewertet werden (bitte begründen; Abgeordnete einer Regierungsfraktion
rechtfertigten in der Innenausschusssitzung vom 25. Juni 2008 die Neu-
regelung insbesondere mit diesem Argument)?

Ein erfolgreicher Nachweis einfacher Deutschkenntnisse spiegelt die Integra-
tionsbereitschaft des Ehegatten schon vor seinem Zuzug nach Deutschland. Die
Deutschkenntnisse sind ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche spätere Inte-
gration.

18. Wieso hält es die Bundesregierung für zumutbar und verhältnismäßig,
wenn Ehepartner über viele Monate oder gar Jahre voneinander getrennt
leben müssen und Kosten von im Einzelfall mehreren Tausend Euro für
den Spracherwerb zusätzlich zu den übrigen Kosten des Visumsverfah-
rens aufbringen müssen, obwohl die Betroffenen nach der Einreise dann
ohnehin noch einmal den regulären Sprach- bzw. Integrationskurs besu-
chen müssen (vgl. die Beispiele in der iaf-Broschüre S. 25 ff.; die Ant-
wort der Bundesregierung zu Frage 12a und 12b auf Bundestagsdruck-
sache 16/7288 enthält lediglich die allgemeine Angabe, dass die Bundes-
regierung den „Nachweis einfacher Deutschkenntnisse“ für „zumutbar
und verhältnismäßig“ hält, nicht aber die Gründe für diese Auffassung
und auch keine gesonderte Begründung für Fallkonstellationen, in denen
es zu einer längeren Trennungszeit und zu erhöhten finanziellen Aufwen-
dungen kommt)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 15 verwiesen.

19. Wie bewertet es die Bundesregierung, dass nach der Broschüre des
iaf e. V. (S. 16 f.) in der Praxis völlig uneinheitliche Anforderungen an
die Vorlage eines Hochschulabschlusses zur Befreiung vom Nachweis
deutscher Sprachkenntnisse zu gelten scheinen (z. B.: nur master, keine
bachelor-Abschlüsse, nur Hochschulabschlüsse in Deutsch, nur Hoch-
schulabschlüsse in Deutschland, nur Hochschulabschlüsse von Hochqua-
lifizierten sollen genügen usw.), und welche Ausführungsbestimmungen
oder Kriterien genau gelten diesbezüglich nach Auffassung der Bundes-
regierung?

Einheitliche Vorgaben zur Anwendung des Ausnahmetatbestands des erkenn-
bar geringen Integrationsbedarfs im Fall eines Hochschulabschlusses des Ehe-
gatten sowie einer positiven Erwerbs- und Integrationsprognose nach § 30
Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 des Aufenthaltsgesetzes i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 der
Integrationskursverordnung enthalten die vom Bundesministerium des Innern
im September 2007 herausgegebenen Hinweise zum Richtlinienumsetzungs-
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gesetz. Sie sind auch von den Auslandsvertretungen bei der Visumbearbeitung
neben den einschlägigen Erläuterungen im Visumhandbuch des Auswärtigen
Amts zu beachten und in den Entwurf zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Aufenthaltsgesetz übernommen worden. Allein maßgebend ist die Qua-
lifizierung als Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss im Herkunftsstaat,
welche die Auslandsvertretung feststellt. Häufig kann eine nähere Prüfung des
Hochschulabschlusses jedoch dahinstehen, wenn keine positive Erwerbs- und
Integrationsprognose gestellt werden kann.

20. Wie bewertet es die Bundesregierung, dass nach der Broschüre des
iaf e. V. (S. 17) in einem Beispielsfall eine an sich sprachbegabte Thai-
länderin insgesamt 800 Stunden Sprachunterricht nehmen musste, um
den Sprachtest über das Niveau A1 bestehen zu können – d. h. mehr
Stunden, als im Regelfall in der Bundesrepublik Deutschland für den Er-
werb des Niveaus B1 vorgesehen sind?

Die Lerndauer im Einzelfall hängt in erster Linie vom Lernenden selbst und
seinem Lern- und Lebensumfeld ab. Sie kann ohne Weiteres über oder unter der
durchschnittlich bestimmten Lerndauer liegen. Im Übrigen wird auf die Ant-
worten zu den Fragen 9b und 16c verwiesen.

21. Mit welcher Begründung wird der Nachweis deutscher Sprachkenntnisse
auch von über 60-jährigen Ehegatten verlangt, obwohl in diesem Alter
offenkundig nicht von einer Zwangsheirat auszugehen ist und die Betrof-
fenen z. B. aufgrund der Rente des Lebenspartners nicht werden arbeiten
müssen (vgl. einen Beispielsfall in der iaf-Broschüre, S. 17)?

Ziel des Nachweises einfacher Deutschkenntnisse ist nicht nur die Verhinde-
rung von Zwangsverheiratungen, sondern auch die Förderung der sozialen Inte-
gration der dauerhaft zuziehenden Ehegatten in Deutschland. Deshalb gibt es
keinen altersbezogenen Ausnahmetatbestand vom Sprachnachweis.

22. Warum gibt es keine Ausnahmeregelung für Krisenregionen (z. B. Irak),
so dass Betroffene zum Teil gezwungen sind, Sprachkenntnisse in einem
Drittstaat zu erwerben (vgl. iaf-Broschüre, S. 22 f.)?

Das Aufenthaltsgesetz unterscheidet beim Familiennachzug nicht nach den Ge-
gebenheiten im jeweiligen Herkunftsstaat. Es sieht dessen ungeachtet Möglich-
keiten der Aufenthaltsgewährung aus humanitären Gründen ohne die Voraus-
setzung eines Sprachnachweises vor. Im Übrigen wird auf die Antworten der
Bundesregierung zu den Fragen 10b, 13 und 14 der Kleinen Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/7288 vom 27. November 2007
verwiesen.

23. Ist die Bundesregierung bereit, durch entsprechende Anweisungen an die
Botschaften sicherzustellen, dass es in Fällen einer Personensorge für ein
deutsches Kind nicht zu Trennungszeiten kommt, die nicht nur unzumut-
bar, sondern auch völlig „unnötig“ sind, weil ein Anspruch auf Einreise
ohne nachgewiesene Deutschkenntnisse spätestens dann besteht, wenn
das Kind den Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland genommen
hat, und inwieweit würden auch noch ungeborene Kinder/Schwangere in
eine solche Regelung zum Schutz der Kinder und zur Wahrung ihrer
Rechte auf die Erziehung beider Elternteile einbezogen (bitte begründen;
vgl. auch iaf-Broschüre, S. 23 f.)?
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Nach dem Aufenthaltsgesetz kann der Familiennachzug zum deutschen Kind
unabhängig vom Nachzug zum Ehegatten und Vater geltend gemacht werden.
Darin liegt keine Umgehung der Voraussetzung einfacher Deutschkenntnisse
beim Ehegattennachzug. Die Bundesregierung wird die Rechtsprechung zur
vorgeburtlichen Einreise und zum Aufenthalt von schwangeren Frauen, deren
Kind bei Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben würde, beobachten.

24. Wie rechtfertigt die Bundesregierung durch die Notwendigkeit des
Spracherwerbs bedingte längere Trennungszeiten angesichts des Um-
standes, dass nach deutschem Scheidungsrecht eine Ehe nach einem Jahr
des Getrenntlebens als „zerrüttet“ gilt, und kann die Bundesregierung
ausschließen, dass den Betroffenen eine lange Trennungszeit im Visums-
verfahren nachteilig ausgelegt wird (etwa wegen angeblich mangelnder
Schutzwürdigkeit der nicht gelebten Ehe)?

Das geltende Scheidungsrecht steht in keinem Zusammenhang mit den aufent-
haltsrechtlichen Regelungen über den Zuzug von Ehegatten.

25. Sieht die Bundesregierung angesichts der negativen praktischen Erfah-
rungen mit der Neuregelung der Sprachanforderungen beim Ehegatten-
nachzug nach einem Jahr, wie sie z. B. in der Broschüre des iaf e. V. do-
kumentiert sind, die Notwendigkeit, die Neuregelung zurückzunehmen,
und wenn nein, warum nicht, und mit welchen Gründen bestreitet die
Bundesregierung gegebenenfalls die vom iaf e. V. dokumentierten negati-
ven Auswirkungen der Neuregelung?

Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, die Neuregelung zurückzu-
nehmen. Die vom iaf dokumentierten Sachverhalte beschreiben Einzelfälle, in
denen die Betroffenen sich an den Verband gewandt haben. Nach den Berichten
der Auslandsvertretungen und der Goethe-Institute akzeptiert die Mehrheit der
zuziehenden Ehegatten die Notwendigkeit, sich vor dem Zuzug rudimentäre
Deutschkenntnisse anzueignen, viele begrüßen diese Vorbereitung für das künf-
tige Leben in Deutschland ausdrücklich.
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Anlage 1

Erteilte Visa zum Ehegattennachzug 

II. Quartal 2008 im Vergleich zum 

I. Quartal 2008 und II. Quartal 2007

Stand: 20.10.2008

(weltweit)

II. Quartal 08 I. Quartal 08

Differenz in 

absoluten

Zahlen

Prozentuale

Veränderung

7771 6458 1313 20,3

II. Quartal 08 II. Quartal 07

Differenz in 

absoluten

Zahlen

Prozentuale

Veränderung

7771 9267 -1496 -16,1
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Erteilte Visa zum Ehegattennachzug

II. Quartal 2008 im Vergleich zum

I. Quartal 2008 und II. Quartal 2007

Stand: 20.10.2008

(15 stärkste Herkunftsländer)

Land II. Quartal 08 I. Quartal 08

Differenz in 

absoluten

Zahlen

Prozentuale

Veränderung

Türkei 1778 1405 373 21,0

Kosovo 631 413 218 34,5

Russische Föderation 477 453 24 5,0

Indien 446 380 66 14,8

Thailand 329 284 45 13,7

Marokko 329 268 61 18,5

Serbien 255 184 71 27,8

Bosnien Herzegowina 236 158 78 33,1

China 233 172 61 26,2

Ukraine 229 179 50 21,8

Tunesien 155 138 17 11,0

EJR Mazedonien 144 133 11 7,6

Vietnam 113 109 4 3,5

Iran 108 110 -2 -1,9

Kasachstan 103 84 19 18,4

Land II. Quartal 08 II. Quartal 07

Differenz in 

absoluten

Zahlen

Prozentuale

Veränderung

Türkei 1778 2312 -534 -23,1

Kosovo 631 868 -237 -27,3

Russische Föderation 477 775 -298 -38,5

Indien 446 327 119 36,4

Thailand 329 530 -201 -37,9

Marokko 329 358 -29 -8,1

Serbien 255 205 50 24,4

Bosnien Herzegowina 236 257 -21 -8,2

China 233 238 -5 -2,1

Ukraine 229 153 76 49,7

Tunesien 155 232 -77 -33,2

EJR Mazedonien 144 170 -26 -15,3

Vietnam 113 169 -56 -33,1

Iran 108 154 -46 -29,9

Kasachstan 103 200 -97 -48,5

Anlage 2
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Erteilte Visa zum Ehegattennachzug 

im 2. und 3. Quartal 2008 und im 3.Quartal 2007

(nur für 15 stärkste Herkunftsländer)

Stand: 22.10.2008

Land

II/08 III/08 III/07 II/08 III/08 III/07 II/08 III/08 III/07 II/08 III/08 III/07

Türkei 333 441 416 515 534 543 659 624 843 271 283 266

Kosovo 89 142 84 124 118 109 302 457 430 116 133 90

Russ. Förderation 337 384 434 78 65 142 48 85 66 14 6 19

Thailand 326 370 423 0 2 3 3 8 7 0 3 0

Marokko 152 142 134 114 122 102 52 74 72 11 16 18

Indien 29 38 34 14 17 21 393 349 250 10 15 6

China 85 98 81 3 8 6 114 118 112 30 36 14

Bosnien Herzegowina 29 22 28 36 22 34 118 127 112 53 48 52

Serbien 35 26 44 31 30 35 127 110 157 62 52 69

Tunesien 44 54 59 88 75 98 21 20 41 2 2 3

EJR Mazedonien 22 14 17 19 16 24 78 101 118 25 22 24

Kasachstan 57 72 84 42 44 74 4 1 2 2 1 0

ausl. Ehefrau zu dt. Ehemann ausl. Ehemann zu dt. Ehefrau ausl. Ehefrau zu ausl. Ehemann ausl. Ehemann zu ausl. Ehefrau

Ukraine 176 193 86 15 24 22 31 35 32 7 10 6

Vietnam 57 47 33 3 7 8 33 56 45 20 28 35

Iran 55 51 58 7 9 15 40 49 45 6 2 4
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Anlage 4

Erteilte Visa zum Ehegattennachzum 

im 1. Halbjahr 2007 und 1. Halbjahr 2008

Stand: 20.10.2008

Visa zum Ehegattennachzug

Vertretung 1. Hj. 2007 1. Hj. 2008

Differenz in 

absoluten

Zahlen

Prozentuale

Veränderung

Abidjan 11 13 2 18,2

Abu Dhabi 0 0 0 0,0

Abuja 0 0 0 0,0

Accra 75 57 -18 -24,0

Addis Abeba 65 59 -6 -9,2

Algier 138 113 -25 -18,1

Almaty 380 71 -309 -81,3

Amman 88 64 -24 -27,3

Amsterdam 23 33 10 43,5

Ankara 3000 1826 -1174 -39,1

Antananarivo 15 8 -7 -46,7

Aschgabat 6 0 -6 -100,0

Astana 0 118 118 100,0

Asuncion 11 5 -6 -54,5

Athen 0 3 3 100,0

Atlanta 0 0 0 0,0

Bagdad 0 1 1 100,0

Baku 28 38 10 35,7

Bamako 0 0 0 0,0

Bangkok 1029 595 -434 -42,2

Barcelona 21 19 -2 -9,5

Beirut 216 241 25 11,6

Belgrad 419 439 20 4,8

Bern 14 17 3 21,4

Bischkek 89 26 -63 -70,8

Bogota 36 25 -11 -30,6

Boston 0 0 0 0,0

Brasilia 6 17 11 183,3

Breslau 2 1 -1 -50,0

Brüssel 15 16 1 6,7

Budapest 0 0 0 0,0

Buenos Aires 26 30 4 15,4

Bukarest 1 1 0 0,0

Canberra 1 0 -1 -100,0

Caracas 14 7 -7 -50,0

Chengdu 9 17 8 88,9

Chennai 359 439 80 22,3

Chicago 1 0 -1 -100,0

Chisinau 82 62 -20 -24,4

Colombo 163 113 -50 -30,7

Conakry 20 22 2 10,0

Cotonou 10 12 2 20,0

Dakar 0 0 0 0,0

Damaskus 224 248 24 10,7

Daressalam 9 6 -3 -33,3

Dhaka 55 41 -14 -25,5

Doha 2 2 0 0,0

Dubai 0 0 0 0,0



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Korre
kt

ur

Korrektur
Drucksache 16/10732 – 20 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

S
ei

te
 2

0
, 
N

o
v
em

b
er

 6
, 
2
0
0
8
, 
/d

at
a/

b
t_

v
o
ra

b
/1

6
1
0
7
3
2
.f

m
, 
F

ra
m

e

Erteilte Visa zum Ehegattennachzum 

im 1. Halbjahr 2007 und 1. Halbjahr 2008

Stand: 20.10.2008

Dublin 1 0 -1 -100,0

Duschanbe 1 1 0 0,0

Edinburgh 0 2 2 100,0

Eriwan 27 32 5 18,5

Gaborone 1 2 1 100,0

Genf 3 0 -3 -100,0

Guatemala 8 5 -3 -37,5

Hanoi 204 134 -70 -34,3

Harare 1 3 2 200,0

Havanna 161 94 -67 -41,6

Helsinki 1 3 2 200,0

Hermannstadt 0 0 0 0,0

Ho Chi Minh Stadt 139 98 -41 -29,5

Hongkong 11 5 -6 -54,5

Houston 4 7 3 75,0

Islamabad 203 274 71 35,0

Istanbul 1195 822 -373 -31,2

Izmir 700 535 -165 -23,6

Jakarta 97 97 0 0,0

Jaunde 68 50 -18 -26,5

Jekaterinburg 30 58 28 93,3

Kabul 116 183 67 57,8

Kairo 316 229 -87 -27,5

Kaliningrad 1 38 37 3700,0

Kalkutta 26 13 -13 -50,0

Kampala 13 6 -7 -53,8

Kanton 80 64 -16 -20,0

Kapstadt 9 9 0 0,0

Karachi 28 51 23 82,1

Kathmandu 26 28 2 7,7

Khartum 16 39 23 143,8

Kiew 300 408 108 36,0

Kigali 0 0 0 0,0

Kingston 21 5 -16 -76,2

Kinshasa 20 12 -8 -40,0

Kopenhagen 1 3 2 200,0

Kuala Lumpur 10 20 10 100,0

Kuwait 0 0 0 0,0

La Paz 15 4 -11 -73,3

Lagos 119 56 -63 -52,9

Laibach 0 1 1 100,0

Lilongwe 0 0 0 0,0

Lima 128 87 -41 -32,0

Lissabon 6 3 -3 -50,0

Lome 41 37 -4 -9,8

London 14 5 -9 -64,3

Los Angeles 7 11 4 57,1

Luanda 6 1 -5 -83,3

Lusaka 2 0 -2 -100,0

Luxemburg 0 4 4 100,0

Madrid 9 14 5 55,6

Mailand 18 18 0 0,0

Managua 3 4 1 33,3

Manama 2 1 -1 -50,0

Manila 247 271 24 9,7

Maputo 9 7 -2 -22,2
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Erteilte Visa zum Ehegattennachzum 

im 1. Halbjahr 2007 und 1. Halbjahr 2008

Stand: 20.10.2008

Maskat 0 0 0 0,0

Melbourne 0 2 2 100,0

Mexiko 127 160 33 26,0

Miami 1 0 -1 -100,0

Minsk 7 99 92 1314,3

Montevideo 3 2 -1 -33,3

Montreal 0 0 0 0,0

Moskau 935 493 -442 -47,3

Mumbai 91 182 91 100,0

Nairobi 151 84 -67 -44,4

Neapel 0 0 0 0,0

New Delhi 128 192 64 50,0

New York 0 0 0 0,0

Nikosia 4 6 2 50,0

Nouakchott 0 0 0 0,0

Nowosibirsk 458 263 -195 -42,6

Osaka-Kobe 7 5 -2 -28,6

Oslo 1 4 3 300,0

Ottawa 0 0 0 0,0

Ouagadougou 2 3 1 50,0

Panama 0 0 0 0,0

Paris 22 32 10 45,5

Peking 194 193 -1 -0,5

Phnom Penh 12 4 -8 -66,7

Pjöngjang 0 0 0 0,0

Port of Spain 6 3 -3 -50,0

Porto Alegre 18 19 1 5,6

Prag 13 11 -2 -15,4

Pressburg 0 0 0 0,0

Pretoria 0 2 2 100,0

Pristina 1785 1044 -741 -41,5

Quito 42 42 0 0,0

Rabat 770 597 -173 -22,5

Rangun 2 2 0 0,0

Recife 35 25 -10 -28,6

Reykjavik 0 0 0 0,0

Riad 22 7 -15 -68,2

Riga 0 0 0 0,0

Rio de Janeiro 23 2 -21 -91,3

Rom 9 5 -4 -44,4

San Francisco 14 5 -9 -64,3

San Jose 1 3 2 200,0

San Salvador 0 2 2 100,0

Sanaa 15 15 0 0,0

Santiago 39 37 -2 -5,1

Santo Domingo 108 40 -68 -63,0

Sao Paulo 92 79 -13 -14,1

Sarajewo 529 394 -135 -25,5

Seoul 52 7 -45 -86,5

Schanghai 147 120 -27 -18,4

Singapur 2 26 24 1200,0

Skopje 351 277 -74 -21,1

Sofia 1 0 -1 -100,0

St.Petersburg 82 78 -4 -4,9

Stockholm 11 5 -6 -54,5

Sydney 1 2 1 100,0
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Erteilte Visa zum Ehegattennachzum 

im 1. Halbjahr 2007 und 1. Halbjahr 2008

Stand: 20.10.2008

Taipeh 49 46 -3 -6,1

Tallinn 0 1 1 100,0

Taschkent 45 23 -22 -48,9

Tegucigalpa 1 0 -1 -100,0

Teheran 311 218 -93 -29,9

Tel Aviv 50 49 -1 -2,0

Temesvar 1 1 0 0,0

Tiflis 60 32 -28 -46,7

Tirana 70 76 6 8,6

Tokyo 0 0 0 0,0

Toronto 4 4 0 0,0

Tripolis 39 74 35 89,7

Tunis 452 293 -159 -35,2

Ulan Bator 16 18 2 12,5

Valletta 0 0 0 0,0

Vancouver 1 2 1 100,0

Vientiane 0 0 0 0,0

Warschau 3 4 1 33,3

Washington 0 0 0 0,0

Wellington 4 8 4 100,0

Wien 41 42 1 2,4

Wilna 0 0 0 0,0

Windhuk 0 2 2 100,0

Zagreb 129 104 -25 -19,4

Summe 18716 14229 -4487 -24,0
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Statistik nach Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes

III. Quartal 2008

Stand: 16.10.2008

38 1 3 0

Auslandsvertretungen beantragte Visa z. 

Ehegattennachzug

kein Sprachnachweis 

notwendig gem. 

Ausnahmetatbestände

Offenkundigkeit Ablehnung aufgrund 

mangelnder

Sprachkenntnisse

Ankara 1.762 19 51 32

Bangkok 361 22 10 0

Belgrad 232 22 43 0

Chengdu 11 5 2 0

Chennai 237 188 0 4

Hongkong 2 2 0 0

Istanbul 478 41 26 3

Izmir 326 12 70 2

J k t i bJekanterinburg 38 1 3 0

Kaliningrad 20 0 1 1

Kalkutta 12 10 0 0

Kanton 45 0 14 2

Moskau 296 26 62 4

Mumbai 71 8 1 0

New Dehli 116 24 0 2

Nowosibirsk 143 2 3 22

Peking 138 69 25 1

Pristina 1.074 0 83 19

Rabat 520 26 37 4

Sarajewo 276 6 48 7

Schanghai 105 48 16 1

St. Petersburg 42 13 4 0

Tunis 365 4 60 7

Summe 6.670 548 559 111
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Anlage 6

GI

Bestehensquoten Start Deutsch 1 
Januar bis August 2008 
der Hauptherkunftsländer

TN intern  
in Zahlen

TN intern 
in Prozent

TN extern 
in Zahlen

TN extern 
in Prozent

TN gesamt
in Zahlen

TN gesamt
in Prozent

Bosnien und 
Herzegowina Durchgeführte Prüfungen 23 100% 786 100% 809 100%

Bosnien und 
Herzegowina Davon bestanden 23 100% 488 62% 511 63%

Bosnien und 
Herzegowina Davon nicht bestanden 0 0% 298 38% 298 37%

China Durchgeführte Prüfungen 239 100% 131 100% 370 100%

China Davon bestanden 164 69% 96 73% 260 70%

China Davon nicht bestanden 75 31% 35 27% 110 30%

Indien Durchgeführte Prüfungen 640 100% 848 100% 1488 100%

Indien Davon bestanden 504 79% 584 69% 1088 73%

Indien Davon nicht bestanden 136 21% 264 31% 400 27%

Kasachstan Durchgeführte Prüfungen 276 100% 850 100% 1126 100%

Kasachstan Davon bestanden 205 74% 222 26% 427 38%

Kasachstan Davon nicht bestanden 71 26% 628 74% 699 62%

Kosovo
1

Durchgeführte Prüfungen 0 -- 3217 100% 3217 100%

Kosovo Davon bestanden 0 -- 1531 48% 1531 48%

Kosovo Davon nicht bestanden 0 -- 1686 52% 1686 52%

Marokko Durchgeführte Prüfungen 295 100% 1638 100% 1933 100%

Marokko Davon bestanden 225 76% 1090 67% 1315 68%

Marokko Davon nicht bestanden 70 24% 548 33% 618 32%

1 In Kosovo gibt es derzeit keine vom Goethe-Institut durchgeführten Sprachkurse, sondern Partnerorganisationen mit eigenen Kursangeboten; die Prüfung „Start 
Deutsch 1“ wird durch anreisende Mitarbeiter des Goethe-Instituts Thessaloniki abgenommen.
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Russland Durchgeführte Prüfungen 370 100% 844 100% 1214 100%

Russland Davon bestanden 302 82% 558 66% 860 71%

Russland Davon nicht bestanden 68 18% 286 34% 354 29%

Serbien
2

Durchgeführte Prüfungen 
0

-- 688 100% 688 100%

Serbien Davon bestanden 0 -- 411 60% 411 60%

Serbien Davon nicht bestanden 0 -- 277 40% 277 40%

Thailand Durchgeführte Prüfungen 854 100% 1016 100% 1870 100%

Thailand Davon bestanden 484 57% 483 48% 967 52%

Thailand Davon nicht bestanden 370 43% 533 52% 903 48%

Tunesien Durchgeführte Prüfungen 185 100% 630 100% 815 100%

Tunesien Davon bestanden 166 90% 392 62% 558 68%

Tunesien Davon nicht bestanden 19 10% 238 38% 257 32%

Türkei Durchgeführte Prüfungen 1160 100% 9911 100% 11066 100%

Türkei Davon bestanden 1057 91% 5655 57% 6712 61%

Türkei Davon nicht bestanden 103 9% 4256 43% 4359 39%

Ukraine Durchgeführte Prüfungen 111 100% 1789 100% 1900 100%

Ukraine Davon bestanden 54 49% 927 52% 981 52%

Ukraine Davon nicht bestanden 57 51% 862 48% 919 48%

Vietnam Durchgeführte Prüfungen 907 100% 264 100% 1171 100%

Vietnam Davon bestanden 530 58% 151 57% 681 58%

Vietnam Davon nicht bestanden 377 42% 113 43% 490 42%

Gesamt Durchgeführte Prüfungen 5060 100% 22612 100% 27672 100%

Davon bestanden 3714 73% 12588 56% 16302 59%

Davon nicht bestanden 1346 27% 10024 44% 11370 41%

2 Am Goethe-Institut in Belgrad werden z.Zt. keine regulären Sprachkurse zur Niveaustufe „A1“ GER angeboten, sondern entsprechende prüfungsvorbereitende 
Kurse von jeweils 10 Unterrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten Dauer; sie sind in der Statistik nicht erfasst.
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